	Firma:
	Betriebsanweisung
Bagger
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Arbeiten mit Baggern

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Absturzgefahr vom Fahrzeug
Kippen und selbständiges Ingangsetzen des Fahrzeugs
Verletzungsgefahr von Personen durch Anfahren, Einquetschen sowie Getroffen werden durch herabfallende Erd- oder Gesteinsbrocken bzw. Schrottteile

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Bagger nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung und schriftlicher Beauftragung bedienen; Mindestalter 18 Jahre
Betriebsanleitung des Herstellers beachten
beim Fahren Schaufel/Greifer dicht über dem Boden halten
sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich, d. h. Fahr-/Schwenkbereich, aufhalten – ansonsten Betrieb unterbrechen
keine Personen auf Baggern befördern
Bagger bei Be- und Entladearbeiten mittels der Pratzen abstützen
Schutzschuhe und ggf. Schutzhelm tragen, wenn dies außerhalb des Baggers erforderlich ist
auf ausreichenden Abstand zu Böschungen, Baugrubenwänden und elektrischen Freileitungen achten; der Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben beträgt:
bis 12 [t] Gesamtgewicht > 1 m
über 12 [t] Gesamtgewicht > 2 m
bei Arbeitsende Schaufel/Greifer absenken, Bremse feststellen bzw. Unterlegkeile unterlegen und Schlüssel abziehen
nicht vom Fahrzeug abspringen, sondern vorhandene Aufstiege benutzen

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	vor Störungsbeseitigung Bagger ausschalten, Schlüssel abziehen und Schaufel/Greifer gegen Absinken sichern, z. B. durch Abstützböcke
Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?)
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen
regelmäßige Prüfungen (Intervall) durch befähigte Personen veranlassen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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